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An unsere Kunden

Brixen, den 26.11.2021

MySanitour+ Der neue Gesundheitsfonds für die Beschäftigten im Tourismus

Sehr geehrter Kunde,

die Bauarbeiterkasse Bozen hat mit einem Rundschreiben im Oktober 2021 nochmals alle
Mitgliedsbetriebe auf die neuen Angemessenheitskontrollen hingewiesen. Das
Arbeitsministerium  hat  ab  1.  November  2021  ein  neues  System  zur  Kontrolle  und
Überwachung der Tätigkeit auf den Baustellen in Italien eingeführt, welches alle
öffentlichen und privaten Baustellen mit Baubeginn ab November 2021 betrifft. Bei
privaten Baustellen greift das System ab einem Auftragswert über 70.000 Euro.

Die Baufirmen müssen die neu vorgesehenen Baustellenmeldungen über eine neue,
national einheitliche Plattform machen:
https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect

Dazu muss sich jeder Betrieb auf dieser Plattform anmelden, um die einzelnen Baustellen
zu verwalten. Diese neue Baustellenmeldung ersetzt die bisherige Meldung an die
Bauarbeiterkasse.

Nachdem sich der Betrieb beim Portal registriert hat (bei Problem kann die BAK kontaktiert
werden), müssen die einzelnen Baustellen Schritt für Schritt eingegeben werden. Nach
erfolgter Meldung der Baustelle muss der Betrieb die eingesetzten Arbeitskräfte den
jeweiligen Baustellen zuteilen. Somit müssen dem Lohnbüro (uns) zukünftig nur für
alle gemeldeten Baustellen die Arbeiter und die auf der jeweiligen Baustelle
gearbeiteten Stunden (nur Normalstunden – keine Überstunden!) mitgeteilt
werden.

Der Hauptauftragnehmer fügt in die Baustellenmeldung zudem eventuelle Subunternehmen
ein, welche ihrerseits ebenfalls die aufgewandten Stunden auf die entsprechende Baustelle
melden.

Auch für selbstständige Handwerker, mitarbeitende Familienmitglieder, mitarbeitende
Gesellschafter oder andere nicht lohnabhängig Versicherte können die Stunden für die
Kontrolle der Angemessenheit angegeben werden.

Nach Bauende ergibt sich somit ein Überblick über alle auf der Baustelle gearbeiteten
Stunden und es kann ermittelt werden, ob im Verhältnis zum Auftragswert „genügend“
Arbeitskraft aufgewandt wurde. Werden die vordefinierten Mindestwerte erreicht (siehe
in Anlage die Mindestprozentsätze), kann für die jeweilige Baustelle eine
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Angemessenheitsbescheinigung (congruità) ausgedruckt werden. Während der
Bauarbeiten kann durch den „contatore congruità“ fortlaufend die Angemessenheit
überprüft werden. Ziel dieses Systems ist die Eindämmung der Schwarzarbeit.

Werden die vordefinierten Mindestwerte nicht erreicht, so wird der Betrieb aufgefordert die
Abweichungen zu rechtfertigen oder die Differenzbeträge einzubezahlen. Sollten
die Unterschiede nicht erklärt oder monetär ausgeglichen werden, kann dem Betrieb kein
positives DURC ausgestellt werden.

Da sich durch die Neuerungen ein enormer Mehraufwand für uns ergibt, werden wir
diesen nach den vereinbarten Stundensätzen abrechnen bzw. ggf. einen Pauschalbetrag
verrechnen.

Für weitere Fragen stehen wir jederzeit zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Psaier Geier Partner

Indici di congruità in vigore - Geltende Angemessenheitsindizes

N.cat.
Nr. Kat. DESCRIZIONE / BESCHREIBUNG

Percentuale di incidenza minima della
manodopera sul valore dell'opera

Mindestanteil der Arbeitskraft
am Arbeitswert in Prozenten

01 OG1
Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture
Neuer Zivilbau, Anlagen und Lieferungen eingeschlossen 14,28%

02 OG1
Nuova edilizia industriale esclusi impianti
Neuer lndustriebau, Anlagen ausgeschlossen 5,36%

03 OG1
Ristrutturazione di edifici civili
Sanierung Zivilbauten 22,00%

04 OG1
Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti
Sanierung lndustriebauten, Anlagen ausgeschlossen 6,69%

05 OG2
Restauro e manutenzione di beni tutelati
Restaurierung und lnstandhaltung von denkmalgeschutzten Gutern 30,00%

06 OG3
Opere stradali, ponti, etc.
StraBenbau ten, Brucken, usw. 13,77%

07 OG4
Opere d'arte nel sottosuolo
Bauwerke im Untergrund 10,82%

08 OG5
Dighe
Damme 16,07%

09 OG6
Acquedotti e fognature
Wasser- und Abwasserleitungen 14,63%

10 OG6
Gasdotti
Gasleitungen 13,66%

11 OG6
Oleodotti
Olleitungen 13,66%

12 OG6
Opere di irrigazione ed evacuazione
Bewasserungsanlagen und Abflussleitungen 12,48%

13 OG7
Opere marittime
Seebauten 12,16%

14 OG8
Opere fluviali
Flussbauten 13,31%

15 OG9
Impianti per la produzione di energia elettrica
Anlagen fur Stromerzeugung 14,23%

16 OG10
Anlagen fur die Umwandlung und Verteilung
Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%

17 OG12
OG13

Bonifica e protezione ambientale
Bonifizierung und Umweltschutz 16,47%


